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Im Vorfeld der Sitzung der Mitglieder des Europäischen Rates am 19. Juni tagte der 
Hauptausschuss des Nationalrats in Angelegenheiten der Europäischen Union. Die EU-
Führungsspitzen wollen die Frage eines Aufbaufonds als Reaktion auf die COVID–19-Krise 
in Verbindung mit einem neuen langfristigen EU-Haushalt erörtern. Von Seiten der 
Regierung standen den Abgeordneten Bundeskanzler Sebastian Kurz und 
Europaministerin Karoline Edtstadler für Auskünfte zur Verfügung. 
 
Verhandlungsgegenstand auf der Tagesordnung des Hauptausschusses war der Bericht der 
Ständigen Vertretung vom 8. Juni 2020, der vom Bundesministerium für europäische und 
internationale Angelegenheiten vorgelegt worden war. Auf dieser Tagung wurde bereits 
intensiv über die Architektur des Aufbaufonds debattiert sowie über seine Abwicklung, die 
über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU (MFR) für den Zeitraum 2021-2027 erfolgen 
soll. Dem Beschluss des Europäischen Rats am 23. April 2020, die Einrichtung eines 
Aufbaufonds in Angriff zu nehmen, um auf die COVID–19-Krise zu reagieren, folgte ein 
Vorschlag der EU-Kommission am 27. Mai 2020, wie dieser Aufbaufonds mit dem 
langfristigen Haushalt der EU verbunden werden kann. Über das neue Aufbauinstrument 
wird der EU-Rat weiter beraten. 

 
Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz in seinem einleitenden Statement festhielt, sollen die 
Beratungen der EU-Regierungschefs diesmal noch per Videokonferenz erfolgen, sie sollen 
dabei aber der Vorbereitung für einen späteren Gipfel dienen, der hoffentlich bereits als 
physisches Treffen stattfinden könne. 
 
Über die COVID-19-Krise sei die Frage des Brexit etwas in den Hintergrund getreten. Nach 
wie vor gebe es keinen Deal über die weitere Gestaltung der Beziehungen zwischen 
Großbritannien und der EU ab dem kommenden Jahr, er erwarte sich, dass der Bericht des 
Chefverhandlers der EU an den EU-Rat hier eher ernüchternd ausfallen werde. Das 
Szenario eines "No-Deal-Brexit" sei damit immer noch nicht vom Tisch. Die Position der EU-
27 sei, dass man nach wie vor davon ausgehe, dass ein Abkommen zeitgerecht erzielt 
werden könne, um einen harten Brexit zu vermeiden. Allerdings werde die EU an ihren 
Positionen festhalten. Eine Prognose über den Ausgang der Verhandlungen bis Oktober 
wage er jedenfalls nicht abzugeben. 
 
Was den Recovery Fund betreffe, so teile er den Standpunkt der EU-Kommission, dass es 
darum gehe, den am stärksten von der Pandemie betroffenen Sektoren und Regionen in der 
EU gezielt Unterstützung zukommen zu lassen. Die Position Österreichs sei hier klar pro-
europäisch. Allerdings sei vieles, was seitens der EK eingebracht wurde, noch zu 
diskutieren, da es über das Notfall-Instrument als Reaktion auf die COVID-19-Krise 
hinausgehe. Manche Programme, die vom Recovery-Instrument unterstützt werden sollen, 
weisen aus österreichischer Sicht kaum einen Zusammenhang mit der COVID-19-Krise auf, 
sagte Kurz. 
 
Der vorgeschlagenen Architektur könne man grundsätzlich zustimmen. Diese Haltung teile 
Österreich mit Schweden, den Niederlanden und Dänemark. Die gemeinsame Position der 
gerne als die "frugalen Vier" bezeichneten Staaten sei es aber auch, dass der EK-Vorschlag, 
Schulden aufzunehmen und als Zuschüsse auszuzahlen, in der vorliegenden Form nicht 
akzeptabel sei, und dass die Empfänger von Darlehen und Krediten diese auch 
zurückzahlen müssen. Offen sei auch noch, von wem am Ende die finanziellen Mittel zur 
Deckung des Recovery-Instruments kommen. Die EK schlage neue Eigenmittel vor, zu 
denen aber zumindest bislang unter den Mitgliedstaaten kein Konsens gefunden werden 
konnte. Bei dem neuen Fonds handle es sich um ein riesiges Volumen, eine Entscheidung, 
wie zurückgezahlt werde und wie diese Summen zu bedecken sind, müsse jedenfalls am 
Beginn der Verhandlungen ausführlich debattiert werden. 
 
Abzulehnen wäre es aus Sicht von Kurz, wenn das neue Finanzierungsinstrument dazu 
führen würde, dass die EU zu einer dauerhaften Schuldenunion wird. Die Mittel müssten 
zudem richtig eingesetzt werden und zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit 
beitragen. Er halte es für sinnvoll, wenn Investitionen in Digitalisierung und Ökologisierung 
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stattfänden. Hingegen wäre es nicht sinnvoll, mit den Mitteln ein bedingungsloses 
Grundeinkommen oder Urlaubsgutscheine zu finanzieren. 

 
Europaministerin Karoline Edtstadler ergänzte die Ausführungen des Bundeskanzlers mit 
dem Hinweis, dass die COVID-19-Krise die Stärke, aber auch die Schwächen der EU 
deutlich gemacht habe. Daher gelte es nun, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Die 
Zukunftskonferenz der EU, die in Dubrovnik geplant war, sei nicht abgesagt, sondern in den 
September verschoben. Das jetzt bestehende Zeitfenster müsse genutzt werden, um 
Änderungen in der EU herbeizuführen und diese zukunftsfähig zu machen. Sie wolle die 
Debatte dazu vorantreiben. Dabei sei ihr die Einbeziehung der Parlamente, der 
Organisationen der Zivilgesellschaft und der BürgerInnen wichtig. Sie habe schon 
verschiedene Schritte dazu unternommen, um bis Herbst eine Diskussionsgrundlage 
erarbeiten zu können, die verschiedenste Perspektiven berücksichtigt. 
 
Für Edtstadler ist es auch wichtig, die Staaten des Westbalkans weiterhin zu unterstützen 
und ihnen eine klare Beitrittsperspektive zu bieten. 

 
ÖVP-Abgeordneter Reinhold Lopatka argumentierte, die Position der Bundesregierung 
und der "frugalen Vier", die auf die Vergabe von Krediten unter klaren Bedingungen pochen, 
sei grundsätzlich pro-europäisch. Die Frage, welche Belastungen man den kommenden 
Generationen mit neuen Schulden aufbürde, dürfe man nicht aus den Augen verlieren. Auch 
sei es nicht angebracht, wenn man nun den Mitgliedsstaaten, die ihre fiskalpolitischen 
Hausaufgaben nach der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise gemacht haben, nun die 
Kosten der Krise aufbürde, während man die Staaten belohne, die das nicht gemacht haben. 
Jedenfalls stehe man erst am Beginn harter Verhandlungen, der Vorschlag der 
Europäischen Kommission könne nicht einfach kopiert werden, meinte der Abgeordnete in 
Richtung der NEOS. Was die Zukunft der EU betreffe, so müsse man zu einem Ausgleich 
zwischen den Forderungen der Subsidiarität und der Solidarität kommen und die Einbindung 
der nationalen Parlamente stärken. Er erhoffe sich von der Zukunftskonferenz hier eine 
Trendumkehr. 
 
Die Sicht Lopatkas, dass man sehr genau darauf achten müsse, wen man unterstütze, teilte 
auch Martin Engelberg (ÖVP). Die Bundesregierung teile weder die Ansicht der SPÖ, die 
Hilfszahlungen an keine Bedingungen knüpfen wolle, noch die der FPÖ, die letztlich jede 
Form der Hilfe verunmöglichen würde, und vertrete damit die goldene Mitte. Für ÖVP-
Abgeordnete Maria Theresia Niss ist es von zentraler Bedeutung, dass die Unterstützung 
für Mitgliedstaaten richtig eingesetzt wird und Investitionen in zukunftsfähige Bereiche 
auslöst. Laut Peter Haubner (ÖVP) steht außer Frage, dass rasch Hilfe geleistet werden 
müsse. Die Position Österreichs, wonach darauf zu achten ist, dass diese Hilfe auch 
längerfristig finanzierbar bleibt, sei aber richtig. In der Diskussion über die Zukunft der EU 
dürfe man zudem nicht die Staaten des Westbalkans vergessen, sagte Haubner. 

 
Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) betonte, die Zustimmung zum Aufbaufonds sei durchaus 
nicht nur im Sinne einer völlig uneigennützigen Hilfe. Für Österreich sei es aufgrund der 
vielfältigen wirtschaftlichen Verpflichtungen von größter Bedeutung, Italien als einem von der 
Pandemie am stärksten betroffenen Länder in Europa und wichtigen Nachbarland zu helfen. 
Eine Position, die ausschließlich Kreditvergaben zulassen wolle, riskiere eine Finanzkrise 
Italiens und damit eine Euro-Krise. Dem Bundeskanzler solle daher an einer raschen Lösung 
gelegen sein, sagte Rendi-Wagner. Sie brachte einen Antrag auf Stellungnahme ein, in dem 
unter anderem eine klare Positionierung zu den Vorgängen in den USA und in 
Menschenrechtsfragen gefordert wird. Der Antrag fand neben den Abgeordneten aus den 
Reihen der SPÖ nur Unterstützung der NEOS und blieb damit in der Minderheit. 
 
Einen weiteren Antrag auf Stellungnahme brachte Kai-Jan Krainer für die SPÖ ein, der aber 
bei den anderen Fraktionen keine Unterstützung fand. Er erinnerte daran, dass die engen 
wirtschaftlichen Verflechtungen mit Italien seit Langem bestehen und die gemeinsame EU-
Mitgliedschaft und die Zugehörigkeit zum Euro-Raum diese stabilisiert haben und sich damit 
für Österreich günstig ausgewirkt haben. Die SPÖ forderte daher eine Stellungnahme, in der 
der Bundeskanzler aufgefordert werden soll, im EU-Rat das von der EU-Kommission 
vorgelegte Paket für den europäischen Aufbauplan und einen modifizierten Finanzrahmen 
zu unterstützen. Auch solle in der EU ein einheitliches Level-Playing-Field bezüglich der 
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Unternehmensbesteuerung hergestellt und individuelle nationalstaatliche begünstigende 
Steuerregime einzelner Staaten auf Kosten anderer EU-Mitgliedstaaten beseitigt werden. 
Der Bundeskanzler solle sich in der EU auch für neue EU-Eigenmittel einsetzen, etwa über 
eine Digitalsteuer, über eine Finanztransaktionssteuer oder CO2-Steuer. Auch SPÖ-
Abgeordneter Christoph Matznetter unterstützte die Position der EU-Kommission und die 
Forderung nach mehr Eigenmitteln der EU. Der Antrag auf Stellungnahme des 
Abgeordneten Krainer wurde aber nur von der SPÖ unterstützt. 
 
Die Position der FPÖ in den Fragen der Finanzhilfen und des EU-Budgets legte 
Abgeordnete Petra Steger dar. Sie sieht ein Versagen der Geldpolitik der EZB, da diese 
nach Jahren der Anleihenkäufe nun keinen Spielraum mehr für neue Maßnahmen habe. 
Angesichts immer neuer Zahlungsverpflichtungen der EU stelle sich zudem die Frage, wie 
diese langfristig erfüllt werden können. Die Position, dass es keine Zuschüsse gebe, sei die 
richtige. Andeutungen der ÖVP, dass es sich hier um eine erste Verhandlungsposition 
handle, ließen sie befürchten, dass diese klare Position letztlich doch aufgeweicht werden 
könnte, sagte Steger. Ein völliger "Tabubruch" wären aus ihrer Sicht europäische Steuern, 
wodurch man den Nationalstaaten einen Teil ihrer Souveränität nehmen würde. Sie forderte 
eine Stellungnahme, wonach die Bundesregierung jeden Schritt, der zu einer 
Vergemeinschaftung von Schulden in der EU führt, klar ablehnen soll. Der Antrag fand aber 
keine Unterstützung bei den anderen Fraktionen. 

 
Für Michel Reimon (Grüne) ist die Haltung der EU im Brexit richtig, wonach man eine 
konstruktive Lösung anstrebe, aber diese nicht ausschließlich von der britischen Seite diktiert 
werden könne. Bedauerlich ist aus seiner Sicht, dass die Diskussion über den mehrjährigen 
Finanzrahmen der EU und die Vergabe der Mittel aus dem Recovery-Fund nur als 
Entscheidung zwischen Krediten und Zuschüssen dargestellt werde. Entscheidend sei 
letztlich die Ausgestaltung der jeweiligen Finanzinstrumente. Für Italien sei es wichtig, dass 
man sich nicht in eine Abhängigkeit von einem Kreditprogramm begeben wolle. Vor dieser 
politischen roten Linie müsse man sich in Acht nehmen und Italien eine konstruktive Lösung 
anbieten, die keine innenpolitische Krise auslöst. Entscheidend sei letztlich, wofür die Mittel 
vergeben werden. Hier bestehe die einmalige Gelegenheit, den ökologischen Umbau der 
Ökonomien Südeuropas zu unterstützen. Das Projekt europäischer Steuern sei richtig und 
zu unterstützen, meinte Reimon. 
 
Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne) sagte, eine klare Position in Menschenrechtsfragen sei Teil 
des Regierungsprogramms. Daher sei eine klare Stellungnahme zu den Vorgängen in den 
USA notwendig, aber auch in anderen Ländern, wo Menschenrechtsprobleme auftreten. Der 
außenpolitische Ausschuss des Nationalrats werde sich daher mit diesen Themen befassen. 
Die Abgeordnete der Grünen Astrid Rössler betonte, die EU habe sich über Jahrzehnte 
von einer Wirtschaftsunion zu einem Friedensprojekt entwickelt und müsse als solches 
bewahrt werden. Die COVID-19-Krise habe aber bereits bestehende Probleme deutlich 
gemacht. Wichtig sei es daher, diese im Rahmen der geplanten Hilfsinstrumente anzugehen, 
also die Mittel für die Umsetzung des Green Deals zu verwenden. 

 
Die Europa-Abgeordnete der NEOS Claudia Gamon warnte davor, die Folgen der COVID-
19-Pandemie zu unterschätzen. Was das finanzielle Volumen der geplanten Hilfsleistungen 
betreffe, so sei dieses in Relation zum BIP aller EU-Mitgliedsstaaten gesehen mit dem 
vergleichbar, was die USA und Japan zur Krisenbewältigung aufwenden. Wichtig sei, dass 
das Geld bei den BürgerInnen ankomme und man auch die Auswirkungen auf die 
kommenden Generationen betrachte. Der gewählte Weg der Ausweitung des EU-Budgets 
und der Nutzung bereits bestehender Kontrollinstrumente ist aus Sicht Gamons richtig. Die 
EU müsse unterdessen als gemeinsame Volkswirtschaft betrachtet werden, die Frage sei, 
wie diese nach der COVID-19-Krise dastehen werde. 
 
Die Position der Europäischen Kommission sei zu unterstützen, weil sie das europäische 
Interesse im Auge habe, betonte Nikolaus Scherak (NEOS). Hier werde keine 
parteipolitische Diskussion geführt, man debattiere auch keine Schuldenunion, wie es 
dargestellt werde. Er brachte einen Antrag auf Stellungnahme des Ausschusses ein, indem 
der Bundeskanzler aufgefordert wird, die Position der EU-Kommission im EU-Rat zu 
unterstützen, insbesondere, was die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des 
Finanzierungsprogramms "Next Generation EU" betrifft. Diese Forderung fand aber neben 
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den NEOS nur Unterstützung bei den Abgeordneten der SPÖ und blieb damit in der 
Minderheit. 
 
Zur Diskussion über die Zukunft der EU forderte Helmut Brandstätter (NEOS) eine klare 
Festlegung, was im Sinne der Subsidiarität den Mitgliedsstaaten vorbehalten sein und wo 
eine gesamteuropäische Zuständigkeit bestehen soll. 
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Folgender SPÖ-Antrag blieb mit den Stimmen von SPÖ und NEOS in der Minderheit: 
 

ANTRAG AUF STELLUNGNAHME 
gemäß Art. 23e Abs. 3 B-VG 

 
der Abgeordneten Dr.in Pamela Rendi-Wagner, MSc, Genossinnen und Genossen,  
eingebracht in der Sitzung des Hauptausschusses in Angelegenheiten der 
Europäischer Union am 15. Juni 2020 
 
zu TOP 1: Tagung Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) (2. Teil) am 8.6.2020 
(1636/EUBTG)  
 
Die Weltöffentlichkeit ist schockiert und betroffen über den grauenhaften Tod des 
Afroamerikaners George Floyd, der infolge eines brutalen Polizeieinsatzes verstarb. Dieser 
erschütternde Vorfall hat zu einer Welle von Protesten gegen Rassismus, Ungleichbehandlung 
und Polizeibrutalität quer durch die Vereinigten Staaten geführt.  
Medien und auch viele prominente US-BürgerInnen berichteten in den letzten Tagen von 
Übergriffen der Polizei am Rande friedlicher Demonstrationen. So soll US-Präsident Trump 
Bundesbeamte angewiesen haben, Tränengas und Gummigeschosse gegen 
AmerikanerInnen einzusetzen, die friedlich protestierten. Darüber hinaus soll US-Präsident 
Trump gedroht haben, Soldaten gegen die Protestierenden in den USA einzusetzen. Diese 
Gewaltandrohung ist erschütternd und auf das Schärfste zurückzuweisen.  
Der Kampf gegen Rassismus, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das 
Demonstrationsrecht dürfen nicht eingeschränkt werden. Die Ausübung staatlicher Macht hat 
den Menschenrechten und der Rechtsstaatlichkeit zu entsprechen. Dazu muss es neben einer 
klaren Position der österreichischen Bundesregierung auch eine klare Positionierung der 
Europäisch Union geben. Dieses Vorgehen des amerikanischen Präsidenten ist aufs Schärfste 
zu verurteilen.  
 
Zum Thema Menschenrechte heißt es im Regierungsübereinkommen der österreichischen 
Bundesregierung: „Österreich bekennt sich zu einem umfassenden Menschenrechtsschutz als 
fester und integraler Bestandteil der österreichischen Außenpolitik“.  
Am 19. Juni werden die Mitglieder des Europäischen Rates im Rahmen einer Videokonferenz 
zusammentreten. Die EU-Führungsspitzen werden die Frage eines Aufbaufonds als Reaktion 
auf die COVID-19-Krise in Verbindung mit einem neuen langfristigen EU-Haushalt erörtern. In 
den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates findet sich immer ein Absatz zur 
Außenpolitik wieder. So auch in jenen, die nach der Videokonferenz der Staats- und 
Regierungschefs im April veröffentlicht wurden.  
Es ist davon auszugehen, dass auch die Geschehnisse in den Vereinigten Staaten Eingang in 
die Diskussion finden werden. Die Europäische Union sollte hierbei entschieden ihre Stimme 
für die Einhaltung der Menschenrechte erheben.  
 
Vor diesem Hintergrund stellen die unterfertigten Abgeordneten daher folgenden 
 

ANTRAG AUF STELLUNGNAHME 
gemäß Art. 23e Abs. 3 B-VG 

 
„Der Bundeskanzler wird aufgefordert sich im Zuge der Videokonferenz der Mitglieder des 
Europäischen Rates dafür einzusetzen, dass die Europäische Union die Vorkommnisse rund 
um den brutalen Polizeieinsatz in den USA und die Gewaltandrohung Präsident Trumps scharf 
verurteilt. Weiters soll seitens der Europäischen Union eingemahnt werden, dass der Kampf 
gegen Rassismus, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Demonstrationsrecht nicht 
eingeschränkt werden dürfen. Dies muss auch Eingang in die Schlussfolgerung finden“. 
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Folgender SPÖ-Antrag blieb mit den Stimmen von SPÖ in der Minderheit: 
 

ANTRAG AUF STELLUNGNAHME 
gemäß Art. 23e Abs. 3 B-VG 

 
der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Genossinnen und Genossen  
eingebracht in der Sitzung des EU-Hauptausschusses am 15.6.2020  
 
betreffend TOP1: Bericht der Ständigen Vertretung über die Tagung Ausschuss der 
Ständigen Vertreter (AStV) (2. Teil) vom 8. Juni 2020 (1636/EUBTG)  
 
Mit der Corona-Krise wurde die Notwendigkeit eines starken europäischen Finanzrahmens 
erneut klar bestätigt: nur durch gemeinsame Investitionen der Mitgliedstaaten in 
Zukunftsbereiche kann ein nachhaltiger Wiederaufbau gelingen. Die Initiative der Kommission, 
die auf eine deutsch-französische Initiative zurückgeht, ist nicht nur ein Akt der europäischen 
Solidarität, sondern ein Akt der politischen und wirtschaftlichen Vernunft. Österreich exportiert 
Handelswaren im Wert von 9 Mrd. Euro nach Italien. Am österreichischen Export nach Italien 
hängen 90.000 österreichische Arbeitsplätze. Verantwortungsvolle Politik im Interesse 
Österreichs heißt daher, die Zusammenhänge in der europäischen Wirtschaft deutlich zu 
machen: Wer Europa hilft, hilft auch Österreich. Das Ziel muss sein, uns gemeinsam auf 
europäischer Ebene aus der Krise herauszuinvestieren.  
 
Unabhängig vom Ergebnis der Verhandlungen sollten für alle Mitgliedstaaten der Union faire 
Bedingungen für die Aufbringung der Budgetmittel, die auch dann für den europäischen 
Haushalt verwendet werden, gelten. Die Europäische Kommission hat wiederholt 
Steuermodelle einzelner Mitgliedstaaten, die internationalen Konzernen, aufgrund des 
nationalen Steuerrechts ungerechtfertigte Vorteile verschaffen und das einheitliche und faire 
Level-Playing-Field im europäischen Unternehmenssteuerrecht untergraben, überprüft und 
die Behebung der unzulässigen Begünstigung durch individuelle Steuermodelle einzelner 
Mitgliedstaaten gefordert.  
 
Eine Voraussetzung für den Abschluss der Verhandlungen sollte die gegenseitige faire 
Behandlung der Mitgliedstaaten untereinander sein. Damit bedingt ein Abschluss der 
Verhandlungen, dass die Europäische Kommission Maßnahmen gegen unfaire Steuermodelle 
einzelner Mitgliedstaaten ergreift, damit diese das unionsweite Steueraufkommen nicht mehr 
verzerren.  
 
Außerdem wird es notwendig sein, die Finanzierung der EU auf solidere Beine zu stellen, in 
dem das Eigenmittelsystem gerechter ausgestaltet wird. Die EU soll durch neue Eigenmittel, 
insbesondere eine 
 
echte Digitalsteuer, eine Finanztransaktionssteuer und eine CO2-Steuer, jene Mittel erhalten, 
die sie zum Wiederaufbau und zur Bewältigung der großen Herausforderungen im Bereich des 
Klimas braucht.  
 
Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgenden  
 

Antrag auf Stellungnahme gemäß Art. 23e Abs. 3 B-VG 
 
„Der Bundeskanzler wird aufgefordert, das von der Europäischen Kommission vorgelegte 
Paket für den Europäischen Aufbauplan (Aufbauinstrument „NextGenerationEU“ und 
modifizierter Finanzrahmen) zu unterstützen.  
Der Bundeskanzler wird außerdem aufgefordert, sich im Rahmen des Europäischen Rates 
dafür einzusetzen, dass innerhalb der Europäischen Union ein einheitliches Level-Playing-
Field bezüglich der Unternehmensbesteuerung hergestellt wird, und vereinbart wird, dass 
individuelle nationalstaatliche begünstigende Steuerregime einzelner Staaten auf Kosten 
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anderer EU-Mitgliedstaaten mit der Beschlussfassung des neuen Mehrjährigen 
Finanzrahmens beseitigt werden.  
Er wird außerdem aufgefordert, sich für neue EU-Eigenmittel (Echte Digitalsteuer, 
Finanztransaktionssteuer und/oder CO2-Steuer) einzusetzen, damit die EU eine ausreichende 
budgetäre Grundlage für ihr Handeln hat, ohne die Budgets der Mitgliedstaaten übermäßig zu 
belasten.“  
 
Das gegenständliche Vorhaben ist auf die Erlassung eines verbindlichen Rechtsaktes 
gerichtet, der sich auf die  
Erlassung von Bundes(verfassungs)gesetzen auf dem im Rechtsakt geregelten Gebiet 
auswirken würde. 
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Folgender FPÖ-Antrag blieb mit den Stimmen von FPÖ in der Minderheit: 
 

ANTRAG AUF STELLUNGNAHME 
gemäß Art. 23e Abs. 3 B-VG 

 
der Abgeordneten Petra Steger 
und weiterer Abgeordneter 
 
betreffend Bericht der Ständigen Vertretung über die Tagung Ausschuss der Ständigen 
Vertreter (AStV) (2. Teil) vom 8. Juni 2020 
 
eingebracht in der Sitzung des Hauptausschusses in Angelegenheiten der Europäischen 
Union am 15.05.2020 
 
Am 19. Juni 2020 soll im Rahmen eines Europäischen Rates versucht werden, zwischen den 
Staats- und Regierungschefs Einigung über ein seitens der Europäischen Kommission 
vorgeschlagenes und umstrittenes Hilfspaket Einigung zu erzielen. 
Dabei geht es im Kern um ein 750 Mrd. Euro schweres "Recovery Instrument" als Notfall-
Instrument in Folge der COVID-19-Krise. 
Die Finanzierung soll durch einen Eigenmittelbeschluss ermöglicht werden, der es der 
Europäischen Kommission gestatten soll, im Namen der Union einen Beitrag von bis zu 750 
Mrd. Euro durch die Emission von Anleihen für Maßnahmen im Zeitraum 2021-2024 
aufzunehmen. 
 
Diese Mittel sollen in Folge zu einem Großteil in Form von Zuschüssen ausbezahlt werden, 
was definitiv abzulehnen ist, zumal eine solchermaßen stattfindende "Vergemeinschaftung 
von Schulden" wohl der in der Artikel 125 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union normierten "no bail out Klausel" widersprechen würde. 
 
Vor diesem Hintergrund stellen die unterfertigten Abgeordneten daher folgenden  
 

ANTRAG AUF STELLUNGNAHME 
gemäß Art. 23e Abs. 3 B-VG 

 
"Die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefordert, auf Europäischer 
Ebene, jede Maßnahme in Zusammenhang mit der seitens der Europäischen Kommission 
geplanten Recovery-Instrument abzulehnen, die eine Vergemeinschaftung von Schulden 
darstellen und somit den österreichischen Steuerzahler für Schulden anderen 
Mitgliedsstaaten zur Kasse bieten würde. 
 
Weiters werden die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung aufgefordert, gegen jede 
Erhöhung des EU-Nettobeitrags Österreichs ein Veto einzulegen, sich gegen Kürzungen von 
EU-Förderungen an Österreich im künftigen EU-Budget, gegen die Einführung von EU-
Steuern auszusprechen und dafür einzusetzen, den Ausfall durch den "Brexit" ausschließlich 
durch Verschlankung der Verwaltungsstrukturen und einen Rückzug auf die 
Kernkompetenzen der EU auszugleichen." 
 
Das gegenständliche Vorhaben ist auf die Erlassung eines verbindlichen Rechtsaktes 
gerichtet, der sich auf die  
Erlassung von Bundes(verfassungs)gesetzen auf dem im Rechtsakt geregelten Gebiet 
auswirken würde. 
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Folgender NEOS-Antrag blieb mit den Stimmen von NEOS und SPÖ in der Minderheit: 
 

Antrag auf Stellungnahme 
gem. Art. 23e Abs.3 B-VG 

 
des Abgeordneten Dr Nikolaus Scherak, MA, 
 
betreffend TOP1: Bericht der Ständigen Vertretung über die Tagung Aus-schuss der 
Ständigen Vertreter (AStV) (2. Teil) vom 8. Juni 2020 (1636/EUBTG) 
eingebracht in der Sitzung des Hauptausschusses in Angelegenheiten der Europäischen 
Union am 15.06.2020 
 
Die wirtschaftlichen Schäden der COVID-19-Pandemie treffen Europa in kaum vor-stellbarem 
Ausmaß. Es gilt daher, die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit Europas wiederherzustellen. Die 
Europäische Kommission hat mit "Next Generation EU" einen sinnvollen Maßnahmenmix aus 
Krediten und Zuschüssen vorgeschlagen, der einen wichtigen Schritt in Richtung der 
wirtschaftlichen Erholung der Europäischen Union darstellt. Der Vorschlag der Europäischen 
Kommission stellt keine Verge-meinschaftung bestehender Schulden dar. Auch die teilweise 
medial kolportierte Auf-fassung, dass die Zuschüsse ohne Konditionen vergeben werden 
würden, ist nicht zutreffend. 
Die österreichische Bundesregierung, die zum Quartett der "geizigen Vier" zählt, steht dieser 
notwendigen Initiative bisher ablehnend gegenüber und tritt gegen Zu-schüsse auf. Dies ist 
kurzsichtig, weil in der gegenwärtigen Situation Zuschüsse ein notwendiges Instrument sind, 
um die Krise zu bewältigen. Das sieht auch der ehe-malige, für Sparsamkeit bekannte, 
deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble so, der sich in der "Welt am Sonntag" explizit für 
Zuschüsse statt Kredite ausgesprochen hat, weil nur diese die ökonomischen Schäden effektiv 
bekämpfen könnten. Zudem sei ein wirtschaftlich solides Europa im wesentlichen Interesse 
Deutschlands. Glei-ches gilt freilich für Österreich: Österreich hat aufgrund der 
Handelsverflechtungen – 60% unseres Wohlstandes werden im Außenhandel erwirtschaftet – 
ein zentrales In-teresse an der raschen wirtschaftlichen Erholung der Mitgliedstaaten der 
Europäi-schen Union. 
 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 
 

Antrag auf Stellungnahme gem. Art. 23e Abs.3 B-VG 
 
Der Hauptausschusses in Angelegenheiten der Europäischen Union wolle beschließen: 
„Die Bundesregierung und insbesondere der Bundeskanzler werden aufgefordert, sich im 
Zuge der Verhandlungen um "Next Generation EU" dafür einzusetzen, dass 
das Programm mindestens 750 Milliarden Euro umfasst, von denen mindestens 500 Milliarden 
Euro aus Zuschüssen bestehen.“ 
 
Das gegenständliche Vorhaben ist auf die Erlassung eines verbindlichen Rechtsaktes 
gerichtet, der sich auf die Erlassung von Bundes(verfassungs)gesetzen auf dem im Rechtsakt 
geregelten Gebiet auswirken würde. 
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